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REiPUBLIK OSTERREICH 
BuA DES M I N IST E R I UM 

FOR LANDESVERTE I DIG UN G 

GZ 10 001/837-1.1/84 

Entwurf einer Beamten
Dienstrechtsgesetznovelle; 

Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Entsprechend den Rundschreiben des Bundeskanzleramtes 

vom 13. Mai 1976, GZ 600 614/3-VI/2/76, und vom 16. März 

1978, GZ 600 614/2-VI/2/78, beehrt sich das Bundesmini

sterium für Landesverteidigung in der Anlage 25 Aus

fertigungen der ho. Stellungnahme zu dem vom Bundes

kanzleramt versendeten Entwurf einer Beamten-Dienst

rechtsgesetznovelle zu übermitteln. 

19. November 1984 
Für den Bundesminister: 

25 Beilagen 

Für die Richtigkeit 
der Ausfer~ 

7530-0-120-0371 
BMLV R 119 
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1 
REPUBLIK OSTERREICH 

B U N DESMIN ISTER I UM 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

GZ 10 001/837-1.1/84 

Entwurf einer Beamten
Dienstrechtsgesetznovelle; 

Stellungnahme 

7530-0-1200371 
BMLV R 119 

An das 

Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 

1010 Wien 

Unter Bezugnahme auf die do. Note vom 22. Oktober 1984, 

GZ 920 196/1-II/A/6/84, beehrt sich das Bundesmini

sterium für Landesverteidigung zum Entwurf einer Beamten

Dienstrechtsgesetznovelle wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu Art. I Z 4 (§ 9 Abs. 3) des Entwurfes: 

In dieser Bestimmung ist u.a. vorgesehen, daß im 

Personalverzeichnis auch die "Dienststelle des Beam

ten" anzuführen ist (§ 9 Abs. 3 Z 7). Durch diese 

Erweiterung könnten sich für den ho. Ressortbereich 

hinsichtlich des Schutzes militärischer Geheimhal

tungsinteressen insoweit Probleme ergeben, als die 

Personalliste einem größeren Personenkreis (vgl. 

§ 9 Abs. 1 letzter Satz) zur Verfügung stehen kann. 

Es wird ersucht, den militärischen Geheimhaltungs

interessen durch die Anfügung einer dem § 1 lit. n 

des Ausschreibungsgesetzes, BGBI.Nr. 700/1974, nach

gebildeten Ausnahmeregelung als Abs. 4 wie folgt 

Rechnung zu tragen: 
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"(4) Im Bereich des Bundesministeriums für Landes

verteidigung ist die Dienststelle des Beamten 

(Abs. 3 Z 7) nicht anzuführen, wenn hiedurch mili

tärische Geheimnisse verletzt werden könnten." 

2. In der vorgesehenen Neufassung des § 196 Abs. 1 

wären im Hinblick auf das Gleichheitsgebot die 

Verwendungsgruppen D, C und B sowie die diesen 

gleichwertigen Verwendungsgruppen zu berücksich

tigen. Die Einbeziehung der Verwendungsgruppe B 

erweist sich unter dem Gleichheitsgrundsatz als 

notwendig, weil die neue Rechtslage nach dem Wehr

rechtsänderungsgesetz 1983 auch einen Wehrdienst 

als Zeitsoldat (außerordentlicher Präsenzdienst 

nach § 27 Abs. 3 Z 3 des Wehrgesetzes 1978) auf 

der Offiziersebene vorsieht, wobei der Wehrpflich

tige diesen Präsenzdienst bereits nach erfolgrei

cher Ablegung der Reifeprüfung an einer höheren 

Schule antritt. 

Der letzte Satz dieser Bestimmung ist entbehrlich 

und könnte daher entfallen, weil der freiwillig 

verlängerte Grundwehrdienst eine Art des außeror

dentlichen Präsenzdienstes bildet. 

3. Militärische Gründe machen es erforderlich, für die 

Ausbildung Wehrpflichtiger an der Theresianischen 

Militärakademie zu Berufsoffizieren nicht wie bis

her das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis (als 

provisorischer Berufsoffizier der Verwendungs-

gruppe H2), sondern die neue wehrrechtliche Ein

richtung des Wehrdienstes als Zeitsoldat vorzusehen. 

Die Ausbildung an der Theresianischen Militärakademie 

soll daher künftig nicht Definitivstellungserforder

nis, sondern Ernennungserfordernis für die Verwen

dungsgruppe H2 sein. 
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Hiezu bedarf es im einzelnen folgender Änderungen 

des BOG 1979, die dem Art. 1 der vorgesehenen 

Novelle einzufügen wären: 

a) Im zweiten Satz des § 146 Abs. 1 hätte die Wort

gruppe "sowie zur Grundausbildung für die Ver

wendungsgruppe H2 (ausgenommen für die Verwen

dung als Musikoffizier)" zu entfallen. 

Diese Bestimmung ist im Hinblick darauf vorgesehen, 

daß das speziell auf die Verwendungsgruppe H2 aus

gerichtete Ernennungserfordernis des erfolg

reichen Abschlusses der Offiziersausbildung an 

der Theresianischen Militärakademie - etwa wie 

die erfolgreiche Absolvierung einer Pädagogischen 

(Berufspädagogischen) Akademie bei den Verwendungs

gruppenL 2a - eine zusätzliche Grundausbildung ent

behrlich macht. 

b) In der Tabelle des § 149 Abs. 1 hätte bei der Ver

wendungsgruppe H2 die erste Anführung der Dienstklasse 111 

samt der sonstigen Voraussetzung "während der Ausbil-

dung an der Theresianischen Militärakademie" und dem 

Amtstitel "Fähnrich" sowie die der zweiten Anführung 

der Dienstklasse 111 zugeordnete sonstige Voraussetzung 

"nach clem erfolgreichen Abschluß der Grundausbildung 

für die Verwendungsgruppe H2" zu entfallen. 

c) In der Z 14.2 lit.a der Anlage 1 wäre das Erfordernis 

"achtjährige ~ienstleistung" durch "fünf jährige Dienst

leistung" und in der Z 14.2 lit. d der Anlage 1 das 

Erfordernis "fünf jährige Dienstleistung" durch "zwei

jährige Dienstleistung" zu ersetzen. 

d) In der Z 15.1 der Anlage 1 wäre am Ende der lit. a das 

Wort "und" öurch einen Beistrich sowie am Ende der 

lit.b der Punkt durch das Wort "und" zu ersetzen und 

folgende lit.c anzufügen: 

"c) der erfolgreiche Abschluß der OffiziersausbilduJ"'lC) 

an der Theresianischen Militärakademi8." 
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e) In der'? 15.3 der AnJage 1 wäre die v.7enouno "ar. Stelle 

des Ernennungserfordernisses der 'Z 1~·.1 li t. a" durch 

die Wendung "an Stelle der Ernennungserfordernisse 

der Z 15.1 lit. a une c" zu ersetzen. 

f) Z 15.5 der Anlage 1 samt der Überschrift "De~initiv

stellunqserfordernisse" h?tte zu entfallen. 

Diese Bestimmung ist aus dem schon vorstehend unter 

lit. a erwähntem Grunde vorgesehen. 

g) Durch die nachstehenden Übergangsbestimmungen, 

die als eigener Artikel in die vorgesehene No~lle 

einzuordnen wären, soll für die als provisorische 

Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe H2 an der 

Theresianischen Militärakademie bisher ausgebil-

deten'oder bei Inkrafttreten dieser Novelle noch 

in Ausbildung befindlichen Personen - ihrem dienst

rechtlichen Status entsprechend - aufrechterhalten 

werden: 

"Artikel •• 

(1) Für Berufsoffiziere, die im Zeitpunkt des In

krafttretens dieses Bundesgesetzes an der There

sianischen Militärakademie in Ausbildung stehen, 

bleiben § 146 Abs. I, § 149 Abs. 1 sowie die 

Z 15.1, 15.3 und 15.5 der Anlage 1 des Beamten

Dienstrechtsgesetzes 1979 in der unmittelbar vor 

dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden 

Fassung weiterhin in Kraft. 

(2) Z 14.2 lit. a und d der Anlage 1 bleiben für 

Berufsoffiziere, die ihre Offiziersausbildung an 

der Theresianischen Militärakademie im proviso

rischen Dienstverhältnis der Verwendungsgruppe H2 

zurückgelegt haben, in der vor dem Inkrafttreten 

dieses Bundesgesetzes geltenden Fassung weiterhin 

in Kraft." 
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Die Berücksichtigtmg der unter den li t. abis g an;;Jeführten 
-, sich 

Änderungen des mx; 1979 erweistj'insbesondere deshalb im Rahnen 

der gegenstärrllichen Novelle als notwendig, weil damit die der

zeit bestehende Unklarheit über jene Dienstrechtslage beseitigt 

würde, nach der sich die Ernennung und weitere Berufslaufbahn 

der gegenwärtig als Zeitsoldaten an der '!lleresianischen Militär

akadame in Offiziersausbildung befirrllichen Personen zu richten 

haben wird. Es erscheint für diesen Perscnenkreis nicht Ztrmltbar, 

noch längere Zeit im unklaren über die gesetzlichen Voraussetzungen 

für ihre Ernenmmg zum Berufsoffizier zu bleiben. 

4. Zu § 198 Abs. 1 des BDG 1979: 

Im § 198 Abs. 1 - eine vergleichbare Regelung gab 

es bereits im § 140 Abs. 2 des Beamten-Dienstrechts

gesetzes, BGBI.Nr. 329/1977, - ist vorgesehen, daß 
auf die an der Heeresversorgungsschule verwendeten 

Lehrer die für Lehrer geltenden Bestimmungen des 

BDG 1979 und das Bundesgesetz über das Ausmaß der 

Lehrverpflichtung der Bundeslehrer anzuwenden sind. 

Da an der Heeresversorgungsschule Berufsoffiziere 

und Beamte der Allgemeinen Verwaltung einerseits 

und Lehrer andererseits eine Lehrtätigkeit ausüben, 

hat die vorangeführte Bestimmung zur Folge, daß 

Beamte, die auf völlig identen Arbeitsplätzen mit 

identen Pflichten (Bewertung zB H2/L2a2) eingeteilt 

sind, auf Grund ihrer Zugehörigkeit zu einer be

stimmten Gruppe nicht nur in besoldungsrechtlicher 

Hinsicht sondern vor allem hinsichtlich Wochendienst

zeit und Urlaubsregelung unterschiedlich behandelt 

werden. Diese Problematik wird noch durch folgende 

Umstände verschärft: 

Die Eeeresversorgungsschule ist eine {Waffen-)Schule 

des Bundesheeres und keine Schule im Sinne des 

Schulorganisationsgesetzes. An den {Waffen-)Schulen 

des Bundesheeres - mit Ausna~~e der Heeresversorgungs

schule - unterrichten ausschließlicr. Berufsoffiziere 

und Beamte der Allgemeinen Verwaltung. 
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- Die Arbeitspl~tze f~r das Lehroersonal an der Heeres

versorgungsschule sind ebenso wie die vergleichbaren 

Arbeitsplätze an den sonstigen Schulen im Bereich des 

Bundesheeres Mischarbeitsplätze, für die neben der 

eigertlichen Lehrtätigkeit noch ein großes Aus~aß an 

sonstiqen Ve~waltungst~tigkeiten vorgesehen ist. 

- Die für Lerrer geltenden Regelunqen hinsichtlich 

Wochencienstzeit und Urlaub, die von den für die 

übriger an (Waffen-)Schulen des Bundesheeres ein

ge teilten Bediensteten (leI tenden Regelungen völlig 

abweichen, führen in steinendem Ausmaß zu sc~wer

wiegenden Friytionen im Dienstbetrie~ der Heeres

versorgungsschule. 

Zur Lösung der vorangeführten Problematik wird er

sucht, eine Änderung des § 198 Abs. 1 des BDG 1979 

dahingehend herbeizuführen, daß die an der Heeres

versorgungsschule verwendeten Lehrer hinsichtlich 

Wochendienstzeit und Urlaub den gleichen Bestim

mungen unterliegen, wie sie für die übrigen im 

Lehrbetrieb an der Heeresversorgungsschule verwen

deten Beamten der Allgemeinen Verwaltung (bzw. Be

rufsoffizien) gelten. Zu diesem Zwecke wird fol

gende Neufassung des § 198 Abs. 1 vorgeschlagen: 

"(1) Auf die an der Heeresversorgungsschule ver

wendeten Lehrer sind die für Lehrer geltenden 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und das Bundes

gesetz über das Ausmaß der Lehrverpflichtung der 

Bundeslehrer mit der Maßgabe anzuwenden, daß für 

sie hinsichtlich Wochendienstzeit und Urlaub die 

gleichen Bestimmungen wie für Beamte der Allge

meinen Verwaltung gelten." 
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5. Zu Anlage 1 Z 4.3 lit. ades BDG 1979: 

Da die "Grundausbildung für die Verwendungsgruppe D -

Dienst in einer Unteroffiziersfunktion" ebenso wie 

die Grundausbildung für die Verwendungsgruppe H3 

den besonderen Erfordernissen für die Verwendung 

in der Heeresverwaltung gerecht wird, sollte sie 

in der Z 4.3 der Anlage 1 neben der schon bisher 

genannten Grundausbildung angeführt werden. Es wird 

daher gebeten, das Erfordernis in der Z 4.3 der 

Anlage 1 wie folgt neu zu fassen: 

" eine vierjährige Verwendung als Angehöriger des 

Bundesheeres und der erfolgreiche Abschluß der 

Grundausbildung für die Verwendungsgruppe H3 oder 

der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe D -

Dienst in einer Unteroffiziersfunktion". 

6. Zu Anlage 1 Z 8.3 des BDG 1979: 

Unter Hinweis auf das bereits mit der Note vom 

13. Juli 1982, GZ 10 050/57-1.1/82, dargelegte 

Anliegen, betreffend eine Ergänzung der Z 8.3 

der Anlage 1 durch eine Sonderbestimmung für 

Militärhundeführer, wird ersucht, im Rahmen der 

gegenständlichen Novelle der Anlage 1 Z 8.3 fol

gende neue lit. h anzufügen: 

lOh) Militärhundeführer und der erfolgreiche Ab

schluß der Facharbeiter-Aufstiegsausbildung mit 

dem Fachgebiet 'Dienst der Militärhunäeführer'." 

Durch diese Fassung der angestrebten Ergänzung 

(in einer Präzisierung der ursprünglich in der 

zi tierten ho. Note vorgesehenen Fassung) wird klarge

stellt, daß dieses Ernennungserfordernis für die 
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Verwendungsgruppe P3 die gesamte Facharbeiter-Auf

stiegsausbildung (einschließlich der im § 2 Abs. 1 

Z 1 und 2 der Verordnung über die Grundausbildungen 

für die Verwendungsgruppen D und P3 und über die 

Facharbeiter-Aufstiegsausbildung, BGBl.Nr. 519/ 

1979, genannten Gegenstände) mit dem Fachgebiet 

"Dienst der Militärhundeführer" umfaßt. 

19. November 1984 
Für den Bundesminister: 

Für die Richtigkeit 
der Ausfer~ 

K 0 1 b 
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